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GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Niederlassung SLV Duisburg Bismarckstr. 85 47057 Duisburg DEUTSCHLAND
Antrag zum Master-Studium
Unter Berücksichtigung der Geschäftsbedingungen auf Seite 4 melde ich mich bei der GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH, Niederlassung SLV Duisburg zum Studiengang auf Seite 2 an.
Ein Vertrag mit der GSI mbH, NL SLV Duisburg auf Grundlage des Antrags kommt erst zustande, wenn uns die Bestätigung der FH SWF über die erfolgte Immatrikulation vorliegt und uns die Immatrikulationsgebühr sowie die (Teil-) Zahlung überwiesen wurde.
A.  DATEN ZUR PERSON
Geburtsdatum (TT MM JJJJ):
Angaben zur schulischen Ausbildung
Unterschrift Teilnehmer
x
Studiengang Master of Engineering - Fachrichtung Oberflächentechnik und Korrosionsschutz
Berufsbegleitendes, weiterbildendes Studium
Hochschulabschluss:
Master of Engineering (M.Eng.)
Dauer:
4 Semester
Studiengebühr:
18.000 €  zahlbar wie folgt:
komplett zu Beginn oderhalbjährlich in Raten à 4.500 € oder in24 Monatsraten à 750 € 
Immatrikulationsgebühr:
 1.450 €  Einmalzahlung (zu Beginn des Studiums)
Prüfungsgebühr:
    550 €  Einmalzahlung (zum Ende des Studiums)
Gesamtkosten:
20.000 € beinhaltet Immatrikulationsgebühr, Studiengebühr und Prüfungsgebühr 
Hinweis
Folgende Kosten sind in den Gebühren nicht enthalten:
l Kosten für Zusatzqualifikationen, die im Rahmen der Wahlpflichtmodule mit erworben werden können 
l Reisekosten, Kosten für Unterkunft, Verpflegung etc.
Hochschulabschluss mit mindestens 210 Credit Points in einem ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule. Idealerweise gehören Studienabschlüsse in den Fachrichtungen Chemie, Physik, Werkstoffkunde und Maschinenbau oder ähnliche Studienangebote dazu.
[Gleichwertige Abschlüsse von ausländischen Hochschuleinrichtungen können, nach Anhörung und Freigabe der Zentralstelle für ausländi-sches Bildungswesen, anerkannt werden.]
Nachweis einer mindestens einjährigen Berufstätigkeit in einem ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Bereich vor dem Beginn des Master-Studiengangs.
Zugangsvoraussetzung
Studienbeginn 
Beginn: September
Beginn: März
Bei Nichteintragung einer Jahreszahl erfolgt eine Anmeldung zum nächstmöglichen Studienbeginn.
Unterlagen werden erst nach Inkrafttreten des Vertrages zur Verfügung gestellt. Das Festlegen der Wahlmodule erfolgt individuell im Verlauf des Studiums. Das Zustandekommen des Studiengangs / der Module ist abhängig von einer Mindestteilnehmerzahl.
Unterschrift Teilnehmer
x
B.  WIDERRUFSRECHT
Sie können diesen Antrag ohne Angabe von Gründen innerhalb eines Zeitraumes von zwei Wochen nach Erhalt der Anmeldebestätigung widerrufen. Der Widerruf muss in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) an die GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH, Niederlassung SLV Duisburg | Bismarckstr. 85 | 47057 Duisburg erklärt werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufes. Ein Widerruf macht den Antrag hinfällig. 
x
Unterschrift Teilnehmer
C.  ZAHLUNGSWEISE
I.  Vom Teilnehmer auszufüllen (wenn der Studierende selbst die Studiengebühr trägt)
Der Betrag wird per Bankeinzugsverfahren oder später SEPA-Lastschrift gemäß unten stehender Einzugsermächtigung gezahlt. Danach werden jeweils am 5. eines Monats nach Studienbeginn die Raten eingezogen.
II.  Ggf. vom Unternehmen auszufüllen (wenn das Unternehmen die Studiengebühr trägt)
(Sollte das Unternehmen die Gebühren nur zum Teil übernehmen, kann eine gesonderte Kostenübernahmeerklärung im Original eingereicht werden.)
Zahlungsweise
Der Betrag wird per Bankeinzugsverfahren oder später SEPA-Lastschrift gemäß unten stehender Einzugsermächtigung gezahlt. Danach werden jeweils am 5. eines Monats nach Studienbeginn die Raten eingezogen.
Die Rechnungsanschrift lautet:
Unterschrift & ggf. Stempel des Unternehmens
x
III.  Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat (vom Teilnehmer oder ggf. vom Betrieb auszufüllen)
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen, Wenn mein/unser Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.
Das Einzugsverfahren - bequem und sicher für Sie
Sie haben die Möglichkeit, jeden Einzug innerhalb von sechs Wochen für ungültig zu erklären. Die Rückabwicklung ist kosten frei.
Nur bei unberechtigtem Widerruf oder nicht gedecktem Konto müssen wir auf Erstattung der Stornogebühren bestehen. 
Unterschrift & ggf. Stempel des Kontoinhabers
x
Teilnahmebedingungen für „Lehrgänge, Prüfungen sowiesonstigen Veranstaltungen“ der GSI mbH und deren Niederlassungen
01.  Voraussetzung für Teilnehmer 
Lehrgangs-/Prüfungsteilnehmer kann sein, wer die für die jeweilige Bil-dungsveranstaltung oder Prüfung vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. 
02.  Anmeldung
Anmeldungen zu Lehrgängen, Prüfungen und sonstigen Veranstaltungen bedürfen der Schriftform. Terminwünsche werden, wenn möglich, berück-sichtigt. Anmeldungen gelten erst nach Bestätigung durch die GSI mbH oder deren Niederlassungen als angenommen. Die Anmeldefrist endet 2 Wochen vor dem jeweiligen Beginn. Später eingehende Anmeldungen werden berücksichtigt, wenn noch Plätze zur Verfügung stehen. 
03.  Preise und Zahlungsbedingungen 
3.1 Für die Preise gilt das aktuelle Verzeichnis der GSI mbH und deren Nieder-lassungen.
3.2 Für jeden Teilnehmer wird eine individuelle Rechnung erstellt. Bei Teil-nehmern, die auf Kosten ihres Arbeitgebers oder eines sonstigen Dritten ausgebildet werden, wird diesem Auftraggeber die Rechnung zugestellt. Unabhängig von der Übernahme der Rechnung durch Dritte bleibt der Teilnehmer grundsätzlich als Vertragspartner Schuldner der vereinbarten Leistung. Barzahlungen gelten als eingegangen, wenn sie von der GSI mbH und deren Niederlassungen mit Unterschrift und Stempel quittiert sind. Die Lehrgangs- und Prüfungspreise sind bis zum Lehrgangs- bzw. Prüfungs-beginn zu entrichten. Andere Zahlungsziele sind gesondert zu vereinbaren.
3.3 Bei Rücktritt bis eine Woche vor Veranstaltungs-/Prüfungsbeginn wird ein Kostenbeitrag von € 30,00 erhoben. Bei Abmeldung innerhalb einer Woche vor Veranstaltungs-/Prüfungsbeginn werden 50 % und bei Nichtantritt werden die vollen Veranstaltungs-/Prüfungspreise erhoben. Dem Teilnehmer bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens unbenommen. 
Der Teilnehmer ist berechtigt, ohne zusätzliche Kosten, einen Ersatzteil-nehmer zu benennen, sofern dieser die notwendigen Voraussetzungen erfüllt (diese Möglichkeit entfällt bei Studiengängen). 
Unterbrechung oder Abbruch der Teilnahme an einer Veranstaltung ent-binden nicht von der Zahlung der Veranstaltungspreise. Bei Sonder-schulungen werden für angefangene Schulungstage die vollen Tagessätze und für Prüfungen die vollen Prüfungssätze erhoben. Meldet sich der Teilnehmer zu mehreren aufeinanderfolgenden Lehrgängen verbindlich an, so sind im Falle der unverschuldeten Teilnahmeverhinderung (z.B. durch Krankheit oder Unfall - Nachweis erforderlich) die Lehrgangspreise für bereits begonnene Lehrgänge oder Lehrgangsteile vollständig zu entrichten (minimal sind die Sätze für 80 Unterrichtseinheiten / 75 Stunden zu entrichten). Dem Teilnehmer bleibt auch hier der Nachweis eines geringeren Schadens unbenommen.
3.4 Für Teilnehmer, die eine öffentliche Förderung erhalten oder diese be-antragt haben, gelten abweichend von 3.2 und 3.3 besondere Zahlungs-bedingungen und ein außerordentliches Rücktritts- und Kündigungsrecht. Diese sind Bestandteil des Vertrages mit dem öffentlichen Förderer, mit dem die Kosten direkt abgerechnet werden.
04.  Werkstattordnung 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die Werkstattordnung des DVS (Richtlinie DVS 1103) bzw. die Werkstattordnung der GSI mbH oder deren Nieder-lassungen zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten. 
Auch hat er die Anordnungen des Ausbildungspersonals und der Prüfungs-kommission zu befolgen. Der Teilnehmer hat eine geeignete persönliche Schutzausrüstung mitzubringen. 
Bei schuldhafter, mehrfacher oder schwerwiegender Verletzung dieser Pflichten kann der Teilnehmer ohne Befreiung von der Zahlung der Veranstaltungspreise von der weiteren Teilnahme am Lehrgang oder der Prüfung ausgeschlossen werden.
05.  Ausfall von Lehrstunden 
         Werden die GSI mbH oder deren Niederlassungen durch Ereignisse, die sie nicht beeinflussen können, an der Abhaltung von Lehrstunden gehindert, besteht kein Anspruch auf deren Nachholung. 
06.  Ausfall von Lehrgängen und Veranstaltungen
Unplanmäßige Änderungen (z.B. wegen Ausfall von Referenten) behalten wir uns vor. Selbstverständlich werden die GSI mbH oder deren Nieder-lassungen den Teilnehmer über notwendige Änderungen unverzüglich informieren. Muss ausnahmsweise eine Veranstaltung abgesagt werden (z.B. wegen zu geringer Teilnehmerzahl), werden umgehend die bereits gezahlten Veranstaltungspreise erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
07.  Versicherung/Haftung 
Der Teilnehmer ist während der Ausbildung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gegen Unfall versichert. Die GSI mbH haftet nur für solche Schäden, welche auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Für die schuldhafte Beschädigung von Sachen, welche dem Teilnehmer zur Verfügung gestellt werden, ist dieser schadensersatzpflichtig. Der Anmelder haftet sekundär. 
08.  Aushändigung von Bescheinigungen und Zeugnissen 
Lehrbescheinigungen, Prüfbescheinigungen und Zeugnisse bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der GSI mbH und werden nur nach Begleichung der Rechnung an den Auftraggeber bzw. an denjenigen, der die Zahlung leistet, ausgehändigt.
09.  Urheberrecht 
Die von der GSI mbH und deren Niederlassungen zur Verfügung gestellten schriftlichen Lehrgangsunterlagen dürfen aufgrund des Urheberrechtes nur zum persönlichen Gebrauch verwendet werden. Audio- und Video-aufzeichnungen sind während Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen nicht gestattet und können zum Ausschluss vom Lehrgang bzw. der Ver-anstaltung führen. 
10.  Erfüllungsort und Gerichtsstand
Der Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Erfüllungsort für alle beiderseitigen Verpflichtungen ist der Ort, an dem die GSI mbH und deren Niederlassungen ihre Leistungen erbringt. Für alle Vertragspartner, ausgenommen Nichtkaufleute, gilt Duisburg als Gerichtsstand vereinbart.
Bei Studiengängen gelten ergänzend folgende Geschäftsbedingungen:
01.  Teilnahmebedingungen
Die Gebühren werden für alle Studiengänge zu Beginn des Studiums fällig. Ratenzahlungen können vereinbart werden. 
02.  Schriftform
Anmeldungen, Abmeldungen, Kündigungen und sonstige Änderungswün-sche bedürfen ausschließlich der Schriftform. 
03.  Abmeldefristen
Meldet sich ein Teilnehmer unter Einhaltung der Abmeldefrist vor Beginn eines Studiengangs ab, wird eine Bearbeitungsgebühr von 250 Euro erhoben. Die Abmeldung muss spätestens bis 6 Wochen vor Beginn des Studiums erfolgen. Maßgebend für den Abmeldezeitpunkt ist der Zugang der Abmeldeerklärung bei der GSI mbH, Niederlassung SLV Duisburg. Bei einer späteren Abmeldung werden die Mehraufwendungen zusätzlich in Rechnung gestellt, jedoch maximal in Höhe der Immatrikulationsgebühr.
04.  Kündigung, Urlaubs-/Verlängerungssemester
a.   Bei Studiengängen mit einer Dauer von mehr als 6 Monaten ist eine Kündi-gung jeweils zum Ende eines Studiensemesters mit einer Frist von 6 Wochen möglich.
b. Gebührenfreie Urlaubssemester können dem Teilnehmer auf Antrag gewährt werden, soweit dies einem geordneten Studienlauf nicht wider-spricht. Der Antrag ist schriftlich innerhalb der unter Ziffer 4. a. geregelten Kündigungsfristen mit der »Vereinbarung für ein Urlaubssemester und Neuanmeldung« an den Veranstalter und die FH SWF zu richten.
Das Urlaubssemester wird in der Weise gewährt, dass der ursprünglich vereinbarte Studiengang mit dem Antrag gekündigt ist und eine Neuanmel-dung unter Berücksichtigung der bereits studierten Semesterzahl erfolgt.
c.  Eine Kündigung von Studiengängen ist während eines bewilligten Urlaubs-semesters ausgeschlossen.
d. Verlängerungssemester sind gebührenpflichtig und müssen mind. 6 Wochen vor Semesterbeginn bei der FH SWF und dem Veranstalter  schriftlich be-antragt werden.
05.  Programmänderungen, Verlegung oder Absetzung
Programmänderungen, Verlegung oder Absetzung von Veranstaltungen bleiben vorbehalten. Über die Ansprüche auf Rückzahlung bereits geleiste-ter Gebühren hinaus entstehen dadurch keine Ansprüche der Teilnehmer.
06.  Studienbescheinigung
Studienbescheinigungen werden durch die FH SWF ausgestellt.
Ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen und erkenne sie an.
Unterschrift Teilnehmer
x
Datenbezogene Einwilligungserklärung 
Die nachstehende Einwilligungserklärung erfolgt freiwillig: 
Ich bin mit der Weiterleitung meiner personenbezogenen Daten an die FH SWF zum Zwecke der Studiengangs- und Prüfungsabwicklung einverstanden. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine mit der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten (wie meine E-Mail-Adresse, meine Telefon- und Faxnummer) zu Zwecken der Kundenbetreuung und Kundenbefragung und für Informationen über anderweitige Aus- und Weiterbildungsangebote der GSI mbH und deren selbstständigen Niederlassungen erhoben, verarbeitet, übermittelt und genutzt werden dürfen. 
Insbesondere bin ich damit einverstanden, dass mir die GSI mbH und deren selbstständige Niederlassungen Informationen über Stellenangebote sowie anderweitige Aus- und Weiterbildungsangebote telefonisch, per Fax und/oder per elektronischer Post (E-Mail oder SMS) zukommen lassen. 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH, Bismarckstr. 85, 47057 Duisburg, Fax: 0203 / 3781-308, E-Mail: sekretariat@gsi-slv.de widerrufen.
Unterschrift Teilnehmer
x
[GSI-FB AuW002 / Stand: REV 2.  -21. Dezember 2010]
D.  BEIZUFÜGENDE UNTERLAGEN FÜR DAS STUDIUM
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung zum Studium vollständig ausgefüllt und unterschrieben sowie im Original per Post einzureichen ist. 
l Tabellarischer Lebenslauf(schulische und berufliche Ausbildung & Berufstätigkeit)
l Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung durch schulische und/oder berufliche Qualifikationen(z. B. Abiturzeugnis)
l Exmatrikulationsbescheinigung(der zuletzt besuchten Hochschule)
l Nachweis über ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit einem ingenieur- bzw. naturwissenschaftlichen Anteil von mindestens 210 Credit Points (Urkunde und Zeugnis des Hochschulabschlusses in beglaubigter Kopie beifügen)
l Nachweis über eine mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung (Bestätigung durch den Arbeitgeber oder andere Nachweise wie z. B. Arbeitsverträge und -zeugnisse / Nachweis darf nicht älter als sechs Monate sein)
l Alle Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, benötigen eine Beglaubigte Kopie der Zeugnisse im Original und in deutscher Sprache und müssen ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen.
Anlage 1  Hochschulische Vorbildung
HOCHSCHULISHCHE VORBILDUNG
Angaben zum Erststudium
(WICHTIG! Reichen Sie Immatrikulations-- bzw. Exmatrikulationsbescheinigungen der zuletzt besuchten deutschen Hochschule ein.)
Studiert von (TT MM JJJJ)
-
bis (TT MM JJJ)
Semesteranzahl
davon Urlaubssemester
Falls Abschluss im Ausland erworben wurde, Anzahl der Studienmonate
Angaben zu weiteren Studienzeiten
(WICHTIG! Reichen Sie Immatrikulations- bzw. Exmatrikulationsbescheinigungen der zuletzt besuchten deutschen Hochschule ein.)
Studiert von (TT MM JJJJ)
-
bis (TT MM JJJ)
Semesteranzahl
davon Urlaubssemester
Falls Abschluss im Ausland erworben wurde, Anzahl der Studienmonate
Anrechnung von Prüfungsleistungen
(WICHTIG! Reichen Sie Nachweise (z. B. Zeugnisse, Zertifikate) erbrachter Leistungen in beglaubigter Kopie ein.) 
Ich möchte die Anrechnung bisher erbrachter Prüfungsleistungen bzw. Studienzeiten sowie außerhalb des Hochschulwesens erworbener sonstiger Kenntnisse und Qualifikationen (z. B. Weiterbildung) beantragen.
Eine Anrechnung von Prüfungsleistungen ist nicht mehr möglich, wenn im Rahmen der anzurechnenden Lehrveranstaltungen bereits eine Prüfung abgelegt wurde. Bereits angerechnete Leistungen können nicht (z. B. zur Notenverbesserung) wiederholt werden. Wir empfehlen, den Antrag auf Anrechnung von Studienleistungen vor Beginn des Studiums einzureichen.
Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen
Ich habe folgende/n Hochschulprüfung/Leistungsnachweis, die in Prüfungs- oder Studienordnungen wissenschaftlicher Hochschulen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen sind, ENDGÜLTIG nicht bestanden.Kein Eintrag bedeutet, dass Sie bisher noch keine Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden haben.
Mir ist bekannt, dass falsche Angaben zur Exmatrikulation führen können. Weiterhin könnte durch falsche Angaben ein
Straftatbestand gegeben sein.
Unterschrift Teilnehmer
x
9.0.0.2.20120627.2.874785
Antragsformular Master-Studium
	AktuelleSeitenzahl: 
	AnzahlderSeiten: 
	Y_W: 
	Y_M: 
	Titel: 
	GB_Tag: 
	GB_Mon: 
	GB_Jahr: 
	Vorname: 
	Name: 
	GB_Ort: 
	GB_Land: 
	StaatAng: 
	Anschrift: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Land: 
	Tel_priv: 
	Tel_gesch: 
	Mail_priv: 
	Mail_gesch: 
	Mobil: 
	Fax: 
	AHS: 
	FHS: 
	FOS: 
	HS: 
	VH: 
	SchuleSonst: 
	Arbeitg: 0
	Dat_Seite1: 
	WS20: 
	SO20: 
	Dat_Seite2: 
	Dat_WR: 
	Std_zahlt: 0
	Std_Einzug: 0
	U_betrieb: 0
	FA_zahlt: 0
	FA_Einzug: 0
	Y_einmal: 
	Y_Halbj: 
	Y_Monat: 
	Firma: 
	Abteilung: 
	Ansprechpartner: 
	FA_Anschrift: 
	FA_PLZ: 
	FA_Ort: 
	FALand: 
	FA_Tel: 
	FA_Fax: 
	FA_Mail: 
	FA_USt: 
	Dat_FA: 
	Name_Last: 
	Konto: 
	BLZ: 
	Bank: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Dat_Bank: 
	Dat_TNBed: 
	Dat_TNDat: 
	HS_N: 
	HS_Y: 
	Y_Hochschule: 
	Y_Uni: 
	Y_VZ: 
	Y_TZ: 
	HS_Name: 
	HS_Ort: 
	HS_Land: 
	Tag_01: 
	Mon_01: 
	Jahr_01: 
	Tag_02: 
	Mon_02: 
	Jahr_02: 
	Semester1: 
	Urlaub1: 
	Abschluss1: 
	Note1: 
	Ausl_Monate1: 
	HS2_Name: 
	HS2_gang: 
	Tag_v: 
	Mon_v: 
	Jahr_v: 
	Tag_b: 
	Mon_b: 
	Jahr_b: 
	Semester2: 
	Urlaub2: 
	HS_Abschluss2: 
	Note2: 
	Ausl_Monate2: 
	ECTS: 
	Y_Anr: 
	N_Anr: 
	NB_Abschluss: 
	NB_Note: 
	Dat_Anl1: 



